	

	Regelungen zu „Klassenarbeiten“ 

(Schriftliche Arbeiten, Lernzielkontrollen und Hausaufgaben)


1. Schriftliche Arbeiten, LZK´s
1. In den Hauptfächern (M,D) werden  schriftliche Arbeiten angefertigt. (siehe Gewichtungsschlüssel) Der Fachlehrer gibt zu Beginn eines Schuljahres die Gewichtung von schriftlicher zu mündlicher Leistungsnote bekannt. 

2. Arbeiten werden gleichmäßig über das ganze Schuljahr verteilt. An einem Tag darf .nicht mehr als eine Arbeit geschrieben werden. 

3. Schriftliche Arbeiten werden  angekündigt. Schriftliche Wiederholungsarbeiten müssen nicht angesagt werden.. 

4. Pro Schulwoche werden höchstens 3 Arbeiten geschrieben. 

5. Vor der Rückgabe und Besprechung einer schriftlichen Arbeit oder am Tag der Rückgabe darf im gleichen Fach keine neue schriftliche Arbeit geschrieben werden (Ausnahme Fach Deutsch Aufsatz / Diktat möglich). 

6. Am Montag und am Tag nach einem gesetzlichen Feiertag darf keine schriftl. Arbeit geschrieben werden. Eine versäumte Arbeit kann an jedem Tag  nachgeschrieben werden.

7. Am ersten Schultag nach Ferien wird keine Arbeit geschrieben. 

8. Über eventuelle Nachtermine entscheidet der Fachlehrer. Die Festlegung dieser Termine kann von den obigen Regelungen abweichen.  

9. Der Durchschnitt einer schriftlichen Arbeit wird nicht auf dem Testblatt angegeben.

10. In Klasse 2 werden ab dem 2.Schulhalbjahr schriftliche Arbeiten mit einer Note und/oder einer Bemerkung (Fehler, Punkte, ...) versehen. 

11. In Klasse 2  und Klasse 4  wird eine Projektpräsentation durchgeführt.

2. Hausaufgaben 

1. Hausaufgaben werden vom Umfang her auf die jeweilige Klassenstufe abgestimmt und in das Klassenbuch eingetragen. 

2. Hausaufgaben können schriftlich oder mündlich kontrolliert und als solche benotet werden. 

3. Auch bei Nachmittagsunterricht können grundsätzlich Hausaufgaben auf den folgenden Tag erteilt werden. 

3. In-Kraft-Treten

Diese Regelung tritt in Kraft am:  17.Februar 2011
Beschluss der Gesamtlehrerkonferenz vom: 17.Februar 2011
Zustimmung der Schulkonferenz am: 

Ergänzt durch die Bus- und Toilettenordnung am : 2.Juli 2009

